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An den Grossen Rat 18.5067.02 
 

 
PD/P185067 
 
Basel, 28. März 2018 
 
Regierungsratsbeschluss vom 27. März 2018 
 
 
 

Interpellation Nr. 10 von Daniela Stumpf betreffend «Benützung 
des Rathauses für Veranstaltungen»  
 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 14. März 2018) 
 

Gemäss einem Beitrag in der bz basel bittet die Landeskanzlei BL neu Nutzer des Regierungs-
gebäudes resp. des Landratssaales zur Kasse und verlangt für die Benützung der Räume eine 
Miete. 

Auch das Basler Rathaus ist verständlicherweise ein beliebter Veranstaltungsort und wird häufig 
von Vereinen, Zünften, Unternehmen und selbstverständlich auch dem Regierungsrat resp. dem 
Grossen Rat benutzt. Parteien dürfen, anders als im Kanton Basel-Landschaft, hingegen das Ge-
bäude nicht für Veranstaltungen nutzen. Die Weisung betreffend "die Benutzung des Rathauses" 
hält fest, dass politische Veranstaltungen, die nicht vom Regierungsrat oder von Organen des 
Grossen Rates organisiert werden, nicht im Rathaus stattfinden können. 

Aufgrund der Symbolik des Rathauses erscheint diese Regelung für richtig. 

Im Sinne der vollständigen Transparenz der Nutzung des Rathauses bitte ich den Regierungsrat 
um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Welche Veranstaltungen haben der Regierungsrat, seine Departemente und Dienststellen, 
als Organisator, im 2016 und 2017 im Rathaus - insbesondere im Grossratssaal- durchge-
führt? 

2. Welche Veranstaltungen hat der Grosse Rat, als Organisator, im 2016 und 2017 im Rat-
hausinsbesondere im Grossratssaal- durchgeführt? 

Bei Frage 1 und 2 sind selbstverständlich die ordentlichen Sitzungen des Regierungsrates resp. 
des Grossen Rates nicht aufzuführen. 

3. Welche weiteren Veranstaltungen wurden im 2016 und 2017 im Rathaus - insbesondere im 
Grossratssaal - durchgeführt? Bitte um Angabe des Veranstalters und des Themas der 
Veranstaltung. Die Mietpreise müssen nicht aufgeführt werden. 

Daniela Stumpf 
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Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 

 
1. Welche Veranstaltungen haben der Regierungsrat, seine Departemente und Dienststellen, als 
Organisator, im 2016 und 2017 im Rathaus - insbesondere im Grossratssaal- durchgeführt? 

Der Regierungsrat, die Departemente und Dienststellen haben im vergangenen Jahr 73 Veran-
staltungen im Grossratssaal und Vorzimmer durchgeführt, 2016 waren es 90.  
 

2. Welche Veranstaltungen hat der Grosse Rat, als Organisator, im 2016 und 2017 im Rathaus-
insbesondere im Grossratssaal- durchgeführt? 

Der Grosse Rat, die Kommissionen und der Parlamentsdienst führten im vergangenen Jahr 77 
Veranstaltungen im Grossratssaal und im Vorzimmer durch, 2016 waren es 62.  
 

3. Welche weiteren Veranstaltungen wurden im 2016 und 2017 im Rathaus - insbesondere im 
Grossratssaal - durchgeführt? Bitte um Angabe des Veranstalters und des Themas der Veranstal-
tung. Die Mietpreise müssen nicht aufgeführt werden. 

Im vergangenen Jahr haben 19 Anlässe von externen Veranstalterinnen und Veranstaltern im 
Grossratssaal und Vorzimmer stattgefunden, 2016 waren es 14. Aus Gründen des Datenschut-
zes können die externen Veranstalterinnen und Veranstalter nicht genannt werden. 

 
Die Sitzungszimmer im Rathaus wurden wie folgt genutzt: 
 

  Zimmer 201 Zimmer 202 Turmzimmer Medienraum* 

                  

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

                  

                  

GR + ParlD 61 80 99 87 75 71 0 2 

                  

RR + Dept. 102 93 27 29 69 74 3 154 

                  

Externe 3 3 2 2 1 2 0 0 

                  

* Inbetriebnahme November 2016           

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

               
Dr. Eva Herzog 
Vizepräsidentin 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


